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Europäische Zentralbank (EZB/2014/13) 
= Politische Einigung 

  

1. Der Europäischen Zentralbank (EZB) sind mit dem einheitlichen Aufsichtsmechanismus 
(SSM) besondere Aufsichtsaufgaben übertragen worden.  

 
2. Um die Erfassung statistischer Daten zu Aufsichtszwecken zu ermöglichen, hat die EZB im 

Frühjahr 2014 eine Empfehlung für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 2533/98 über die Erfassung statistischer Daten durch die Europäische Zentralbank 
(Dok. 11200/14 + COR 1) vorgelegt. 

 
3. Die Verordnung Nr. 2533/98 ermöglicht bereits die Erfassung vertraulicher Daten für 

statistische Zwecke. Um die Belastung durch die Berichtspflicht möglichst gering zu halten, 
sieht die Empfehlung daher vor, dass die EZB ähnlich wie die nationalen Zentralbanken 
ermächtigt wird, vertrauliche Daten zur Verwendung im Bereich der Aufsicht über Kredit-
institute zu erheben. 

 
4. Darüber hinaus sieht die Empfehlung vor, dass vertrauliche statistische Daten zwischen dem 

Europäischen System der Zentralbanken (ESZB) und den Behörden der Mitgliedstaaten und 
der Union sowie an den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) übermittelt werden 
können. 
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5. Die Kommission hat ihre Stellungnahme1 am 26. November 2014 angenommen. Das Euro-

päische Parlament hat eine Reihe von Abänderungen an der Empfehlung angenommen. Die 

meisten dieser Abänderungen fallen nicht in den Geltungsbereich der EZB-Empfehlung, 

jedoch sind relevante Änderungen, beispielsweise in Bezug auf den Schutz vertraulicher 

Daten, die an die Behörden der Mitgliedstaaten oder den ESM übermittelt werden, bei der 

Ausarbeitung des Kompromisstexts des Vorsitzes berücksichtigt worden. 

 

6. Der italienische Vorsitz hat, nachdem er seinen Standpunkt mit den Finanzattachés abge-

stimmt hatte, die Gruppe "Statistik" am 10. Dezember 2014 darüber informiert, dass eine 

qualifizierte Mehrheit, die 72 % der Mitglieder des Rates (nämlich 21 Mitglieder) und mehr 

als 65 % der Gesamtbevölkerung der Union entspricht, den Kompromissvorschlag des Vor-

sitzes unterstützt. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter hat diesen Kompromissvorschlag 

am 19. Dezember 2014 geprüft2. Bei dieser Gelegenheit haben jedoch einige Delegationen3 

Bedenken hinsichtlich der Regelung in Bezug auf die  Weiterübermittlung vertraulicher 

statistischer Daten des Europäischen Stabilitätsmechanismus an die nationalen Parlamente 

geäußert (Artikel 8 Absatz 4a). Vor diesem Hintergrund hat der AStV beschlossen, diese 

Frage auf einer seiner nächsten Tagungen wieder aufzugreifen. 

 

1 14345/14. 
2 16514/2/14 REV2. 
3 AT, DE und FI haben eine gemeinsame Erklärung zu ihren verfassungsmäßigen 

Verpflichtungen bezüglich der Übermittlung von Informationen an ihr jeweiliges nationales 
Parlament zu Protokoll gegeben. 
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7. Auf der Grundlage des dem AStV vorgelegten Kompromisstextes hat der lettische Vorsitz 

eine schriftliche Konsultation der Delegationen eingeleitet, die am 19. Januar 2015 endete. 

Zwar zeigte diese Konsultation, dass eine qualifizierte Mehrheit4 diesen Text unterstützt, 

einige Delegationen (AT, DE, FI) den Kompromiss jedoch nicht mittragen können. 

 

8. Der AStV wird daher ersucht, 

 den in der Anlage wiedergegebenen Kompromisstext zu billigen, 

 der abschließenden Überarbeitung des Textes durch die Rechts- und Sprachsach-

verständigen zuzustimmen, damit der Text auf einer der nächsten Tagungen des Rates 

förmlich angenommen werden kann. 

 

 

 

4 SI erinnerte an die von ihr abgegebene Erklärung für das Protokoll über die AStV-Tagung 
vom 19. Dezember 2014. In dieser Erklärung stellt sie abschließend fest, dass der 
Kompromiss die Verwendung vertraulicher statistischer Daten nicht deutlich genug 
begrenzt und dies zu einer Absenkung der Standards für die statistische Geheimhaltung 
beitragen kann. 
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